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Liebe Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, liebe Waldinteressierte, 

Sie erhalten heute Ihren ersten Newsletter des Kreisforstamtes Biberach. Wir möchten Sie 

künftig rund um Wald-, Holz- und Forstwirtschaft aktuell informieren. Wenn Sie weitere 

Interessierte kennen, geben Sie diesen Newsletter gerne weiter. Der Newsletter kann jederzeit 

unter newsletter.kreisforstamt@biberach.de  angefordert und auch wieder abbestellt werden. 

Wir freuen uns, wenn wir mit Ihnen in Kontakt bleiben können. 

Borkenkäfer in den Startlöchern 

Die Käfer sind genaugenommen bereits aus den Startlöchern ausgeschwärmt. Es ist jetzt 

besonders wichtig laufend, das heißt alle 3 Wochen, die Fichtenbestände zu kontrollieren. 

Befallene Bäume sind unverzüglich aufzuarbeiten und aus dem Wald zu bringen. Dies gilt 

besonders auch für die Sturmhölzer. Nach dem Einbohren des Käfers bleiben dafür nur rund 

7 Wochen Zeit. 

Förderung der Borkenkäferkontrolle 

Das Land fördert die Suche von Bäumen die vom Borkenkäfer befallen sind. Privatwälder unter 

200 ha in denen die zu kontrollierende Fläche gefährdeter Fichtenbestände mindestens 17 ha 

beträgt, sind förderfähig. Waldbestände ab 10% Nadelholzanteil gelten als gefährdet. 

Waldbesitzer mit geringeren Flächen können sich zusammentun und einen Sammelantrag 

stellen. Der Fördersatz beträgt 15 € je ha und Jahr. Voraussetzung ist die Käfersuche durch 

Personen mit mehrjähriger forstlicher Berufserfahrung. In der Regel sind dies ausgebildete 

Forstwirte oder Forstunternehmer. 
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Extrem schwierige Holzmarktlage 

Wegen des konjunkturellen Rückgangs in der Holzindustrie infolge der Coronakrise bei 

gleichzeitigem Überangebot an Holz nach Sturm „Sabine“ ist der Holzpreis teils deutlich 

gefallen. Mit einem zügigen Verkauf und Abtransport des Holzes aus dem Wald kann nicht 

mehr gerechnet werden. Das länger im Wald liegende Rundholz erleidet 

Qualitätsminderungen zum Beispiel durch Bläuepilzebefall. Die Stämme werden dadurch 

entwertet. 

Sofern Sie Ihr Holz für den Eigenbedarf nutzen können, kann dies derzeit eine sinnvolle 

Alternative darstellen. Solange keine Rechnung erstellt beziehungsweise keine Abfuhrfreigabe 

von uns erteilt wurde, können Sie Ihr Holz jederzeit zurücknehmen. Wenn Sie das wünschen, 

nehmen Sie einfach Kontakt mit Ihrem zuständigen Revierleiter auf. 

Jegliches Fichtenholz, das nicht rechtzeitig aus dem Wald abgefahren werden kann, muss 

durch Entrindung oder Insektizidbehandlung als Brutstätte für den Käfer unschädlich gemacht 

werden. 

Um Ihr Holz aus dem Wald zu bringen und zu konservieren bietet Ihnen die Holzagentur des 

Landratsamtes eine Beregnung auf Nasslagerplätzen an. Dafür eignet sich Fichten 

Stammholz der Güten B und C, in kurzer oder langer Form, ab einer Menge von 35 

Festmetern. Die Kosten werden zum Teil vom Land gefördert. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte gerne jederzeit an das Kreisforstamt 

Biberach oder an Ihren örtlichen Forstrevierleiter. 
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